
Besuchererfassung Corona-Virus         Datum: ____________ 
   

Uhrzeit Verlassen (falls zutreffend): ______ Uhr                    Uhrzeit Rückkehr (falls zutreffend) : ______  Uhr 

 

*Sofern eine der vorgenannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde, ist ein Besuch nicht möglich 
und Zutritt zur Einrichtung wird verweigert. 

Information zum (etwaigen) Verlassen der Pflegeeinrichtung  
Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen dürfen diese alleine oder mit Bewohnern  
oder Besuchern verlassen, wenn sie sich dabei an die Regelungen der Coronaschutzverordnung für 
den öffentlichen Bereich halten. Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Besucher tragen die 
Verantwortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes während des Verlassens der Einrichtung. 
Als Dauer des Verlassens sind grundsätzlich 6 Stunden täglich ohne anschließende Isolierung 
gestattet (gem. Gesetzesgrundlage). 

 Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass mir die „Besucherinformation“ ausgehändigt 
wurde und ich die Vorgaben konsequent beachten werde. 

 Zudem bestätige ich, dass ich einen Auszug der „CoronaSchutzVerordnung“ in Druckform 
erhalten habe und auch die hier aufgeführten Maßnahmen, insbesondere bei etwaigen 
Ausflügen etc. mit dem Bewohner, beachten werde und mir bewusst ist, dass ich die 
Verantwortung für die Einhaltung des Infektionsschutzes trage. 

 Ferner bestätige ich mit meiner Unterschrift die Korrektheit meiner Angaben. 

 

Unterschrift Besucher:  ________________________ 

  

Vor- und Zuname:  

 
 

Straße, Hausnummer:  

 
 

PLZ, Wohnort:  
 

 
Bestehen derzeit bei Ihnen 
Erkrankungssymptome, insbesondere Fieber, 
Husten etc.?* 

 
Ja (    )                                                 Nein (   ) 
 

Haben Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage in 
einem Risikogebiet oder einem besonders 
betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils 
aktuellen Festlegung durch das Robert-Koch-
Institut (RKI) aufgehalten?* 

 
 
Ja (    )                                                 Nein (   ) 
 

Hatten Sie Kontakt zu Personen der Kategorien 
1 und 2 (Personen die in direktem Kontakt zu 
Corona-Infizierten standen oder sich im selben 
Raum mit diesen aufhielten etc.)?* 

 
 
Ja (    )                                                 Nein (   ) 
 

Welche/r Bewohner/in wird besucht?  
 

 
Besuchsbeginn (Uhrzeit): (maximal 1 Stunde!)  

 
 

Besuchsende (Uhrzeit):  

 
 



 
 

 
 

Besucherinformation 
Besuchszeiten und -dauer 

 Die Bewohner dürfen täglich bis zu zwei Besuche erhalten. 
 In den Einzelzimmern der Bewohner sind je Besuch 2 Besucher zulässig. 
 Bei Besuchen im Außenbereich sind je Besuch bis zu 4 Besucher zulässig. 
 Die Besuchsdauer wird je Besuch auf 1 Stunde begrenzt. 
 Besuche erfolgen grundsätzlich im Einzelzimmer des Bewohners.  
 Aufenthalte in anderen Bereichen wie Gruppenräumen, insbesondere den 

Wohnküchenbereichen, sind ausdrücklich nicht zulässig. Dies beinhaltet auch den 
Raucherraum im 3. Obergeschoss. Der Besucher sucht unmittelbar den Bewohner 
in dessen Individualbereich auf. 

 Selbstverständlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich mit den Bewohnern 
im Garten der Einrichtung aufzuhalten – die Hygienevorgaben sind hierbei strikt 
zu beachten und seitens der Besucher umzusetzen.  
 

Bei Nichteinhaltung der Vorgaben (im Innen- als auch Außenbereich des Hauses) sind die 
anwesenden Mitarbeiter befugt, die Besucher der Einrichtung zu verweisen.  

 
 Es besteht die Verpflichtung zum permanenten Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

im gesamten Gebäude, Erfordernis der Händedesinfektion beim Betreten und 
Verlassen des Hauses, Einhaltung von Husten- und Niesetikette. 

 Die Besucherinnen und Besucher haben grundsätzlich einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zur besuchten Person einzuhalten.  
 

Sofern während des Besuchs Bewohner und Besucher durchgängig eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen und vorher sowie hinterher bei den Besuchern und den Bewohnern eine 
gründliche Händedesinfektion erfolgt ist, kann von der Einhaltung des Mindestabstands 
abgesehen werden. In diesem Fall sind auch körperliche Berührungen zulässig. 
 

 Händedesinfektionsmittel steht Ihnen sowohl am Haupteingang als auch in den 
Wohnbereichen (vor den Aufzügen) zur Verfügung. 

 Die Schutzausrüstung erhalten die Besucher bei Betreten des Hauses – bei Verlassen 
der Einrichtung wird diese wieder abgegeben und verbleibt in der Einrichtung.  

 
Sie können selbstverständlich auch Ihre private Mund-Nasen-Maske mitbringen und tragen. 
 
Für die besuchten Bewohner stellen wir Ihnen ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz zur 
Verfügung, sofern dieser von ihm / ihr toleriert wird. 

 
 
 
 

Besuche im Einzelzimmer 
 Die Besucher begeben sich unmittelbar nach Anlegen der Schutzausrüstung und 

Durchführung der Hygienemaßnahmen auf direktem Weg in das Zimmer des 
Bewohners.  

 Im Einzelzimmer sind bis zu 2 gleichzeitige Besucher möglich.   
 Die maximale Besuchsdauer beträgt 1 Stunde, maximal sind 2 Besuche pro Tag 

möglich. 
 Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern gilt natürlich auch während des 

Besuchs im Einzelzimmer. Zudem besteht auch im Zimmer des Bewohners die 
Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. 

 
 



 
 

 
 

Besucherinformation 
Besuche im Außenbereich 

 Im Außenbereich sind bis zu 4 gleichzeitige Besucher möglich.   
 Die maximale Besuchsdauer beträgt auch hier 1 Stunde, maximal sind 2 Besuche pro 

Tag möglich. 
 Alle (der maximal 4) Personen, die zu Besuch vor Ort sind, müssen sich am Empfang 

registrieren, um eine Rückverfolgbarkeit im Falle eines Infektionsgeschehens zu 
ermöglichen. 

 Bitte vermeiden Sie die Bildung von Gruppen / Menschenansammlungen im 
Außenbereich. 

 Hygienevorgaben sind auch im Außenbereich konsequent einzuhalten, die 
Besucher müssen auch im Außengelände durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. 

 Halten Sie auf jeden Fall Abstand zu übrigen Besuchern und insbesondere 
unseren Bewohnern, die Ihnen auf unserem Grundstück ggf. ohne Mundschutz 
begegnen sollten (es besteht für Bewohner, die auf unserem Grundstück 
Spaziergänge unternehmen, kein „Maskenzwang“), ein.  

 Bei uns gilt nicht „rechts vor links“, bei uns hat der Bewohner Vorfahrt.  
 Bitte beachten Sie dies während Ihres Besuchs und meiden Sie unnötige Kontakte 

und Begegnungen mit Dritten. 
 
Verlassen der Pflegeeinrichtung 

 Bewohnerinnen und Bewohner dürfen die Einrichtung auch mit Angehörigen 
verlassen, sofern die Vorgaben der Coronaschutzverordnung für den 
öffentlichen Bereich eingehalten werden. 

 Eine Mitnahme der Bewohner ist grundsätzlich ab 13 Uhr möglich - wegen des 
erforderlichen Screenings der Besucher und der zuvor erwähnten Notwendigkeit 
der Registrierung. 

 Damit die Pflegekräfte die Bewohner rechtzeitig für den Ausflug vorbereiten können, 
erbitten wir eine vorherige telefonische Information der Wohnbereiche. 

 Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Besucher tragen die Verantwortung 
für die Einhaltung des Infektionsschutzes während des Verlassens der 
Einrichtung. 

 Angehörige, die Bewohner über die Grundstücksgrenzen des Altenheims hinaus 
mitnehmen möchten, erhalten einen Ausdruck der relevanten 
Sicherheitsmaßnahmen gem. Coronaschutzverordnung und bestätigen mit 
ihrer Unterschrift, dass Sie die Vorgaben konsequent einhalten und die 
Verantwortung hierfür übernehmen. 

 Bewohner und Besucher sowie alle Personen, mit denen der Bewohner in Kontakt 
kommt, müssen PERMANENT einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn die 
Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1,5 Metern nicht möglich ist, was vor 
allen Dingen bei immobilen Bewohnern (Rollstuhlfahrer etc.) die Regel darstellt. 

 Um eine anschließende Quarantäne bei Rückkehr in die Einrichtung zu vermeiden, 
wurde vom Land NRW die Dauer des Verlassens auf maximal 6 Stunden begrenzt.  

 Wir würden jedoch sehr begrüßen, wenn Sie spätestens um 17 Uhr den 
auswärtigen Besuch beenden und in die Einrichtung zurückkehren könnten.  

 Andernfalls werden Sie ggf. mit Wartezeit an der Eingangstür rechnen müssen, 
da der Empfang zu späterer Zeit nicht mehr besetzt ist und somit die Türöffnung 
und Dokumentation der Rückkehr nur durch die Pflegekräfte, die  ihrer Tätigkeit im 
Wohnbereich nachgehen und zuvor die aktuellen Arbeitsabläufe zu Ende bringen 
(oder jene unterbrechen) müssen, erfolgen kann. Bitte vermeiden Sie diese 
Mehrbelastung für unser Team durch eine frühzeitige Rückkehr! 






